
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kündigungsschutz und Erhalt des Flächentarifvertrags! 

Eckpunkte für die Postbank-Integration vereinbart! 

 

 

 

Kündigungsschutz bis 

30.06.2021 für den 

gesamten Privatkunden-

teil des DB-Konzerns 

 

neuer „Tarifvertrag 

Beschäftigungssicherung“ 

sichert Leistungen des 

bewährten DB-Sozialplans 

ab 

 

heutige DB PGK-

Mitarbeiter bleiben im 

Bankentarif 

 

Betriebliche 

Altersversorgung wird 

nicht angetastet 

 

Aus zwei mach eins: DB PGK und 

Postbank werden ein Unterneh-

men. Bereits im März verkündete 

der Vorstand diesen Plan, der 

eine Vielzahl von Fragen für die 

Beschäftigten beider Häuser 

aufwarf. Wie soll das genau ge-

hen? Muss ich mir Sorgen um 

meinen Arbeitsplatz machen? 

Behalte ich meinen Tarifvertrag, 

und was ist mit meiner betriebli-

chen Altersversorgung? 

 

Ein Eckpunktepapier, das wir in 

den letzten Wochen zusammen 

mit den Kollegen von ver.di mit 

der Bank in einem sehr fairen 

Prozess verhandelt haben, 

schafft Ihnen Sicherheit: 
 

 Der Tarifvertrag für das Pri-

vate Bankgewerbe, der oh-

ne die Vereinbarung mit Fu-

sion enden würde, bleibt für 

die heutigen Beschäftigten 

der DB PGK bis mind. 

31.12.2023 erhalten. Für die 

Zeit danach werden wir Neu-

regelungen schaffen, bzw. 

den Bankentarif erneut ver-

längern. 

 

 Die Deutsche Bank bekennt 

sich zu tariflichem Kündi-

gungsschutz und sozialver-

träglichem Personalabbau.  
 

 Tariflicher Kündigungsschutz 

gilt künftig bis zum 30.06.2021 

für alle PCC-Konzern-

unternehmen, auch für die 

heutigen Beschäftigten der 

DB PGK und der Deutsche 

Bank in PCC Deutschland 

(inkl. der „business-owned“ 

Infrastruktureinheiten im Cen-

ter).  
 

 Vorhandene Besitzstands- 

und Bridgingregelungen 

bleiben dauerhaft erhalten. 

Deutsche Bank-Konzern 



 

DBV - Wir ist stärker als ich 

 

 
 

 
 

Kleine Bildunterschrift 

 

Operations-Standorte: 

Standortschließungen 

künftig nur noch möglich, 

wenn zuvor eine Einigung 

mit den Betriebsräten 

erzielt wurde 

 

Kein neues Horizon-

Programm: Transparentes 

Verfahren für 

Überprüfung der 

Wirtschaftlichkeit von 

Filialen 

 

Die vor der Integration 

zuständigen Betriebsräte 

bleiben auch nach der 

geplanten Integration für 

Sie zuständig!  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ihre betriebliche Altersver-

sorgung bleibt Ihnen erhal-

ten, auch bei Wechseln zwi-

schen den „Marken“. 

 

 Beim Wechsel zwischen /in 

Tochterunternehmen wird 

zuvor mit den Gewerkschaf-

ten ein Wechseltarifvertrag 

verhandelt, um „böse Über-

raschungen“ zu vermeiden. 

 

 Ein neuer Tarifvertrag Be-

schäftigungssicherung si-

chert die Leistungen des 

bewährten DB-Sozialplans 

tarifvertraglich ab! 

  

 Standortschließungen von 

Operationseinheiten unter-

liegen künftig einem Eini-

gungszwang mit den Be-

triebsräten in Interessenaus-

gleichen.  

 

Nun liegt der Ball im Feld der 

Betriebsräte, die Interessenaus-

gleichs- und Sozialplanverhand-

lungen führen werden. Auch 

dies wird sicher kein leichter 

Job! 

 

Wir glauben aber, dass uns mit 

den tariflichen Eckpunkten, 

dem Kündigungsschutz und 

dem Erhalt des Banken-TV be-

gleitende Regelungen gelun-

gen sind, die Ihnen, liebe Kolle-

ginnen und Kollegen, viele Sor-

gen vor der Postbank-

Integration nehmen sollten. 

 

Haben Sie noch Fragen? Spre-

chen Sie uns gerne unter      
info@dbv-gewerkschaft.de an! 

 

Ihre DBV-Tarifkommission 
 

gez. Stephan Szukalski, Ursula Feikes-

Feilhauer, Jürgen Tögel   

 
V.i.S.d.P.: DBV, Kreuzstr. 20, 40210 Düsseldorf 

mailto:info@dbv-gewerkschaft.de

